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Einladung zur 

Einwohnergemeindeversammlung 
_______________________________________ 

Mittwoch, 12. Dezember 2018, 20.00 Uhr 

in der Mehrzweckhalle an der Bahnhofstrasse 

 

1. Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 18. Oktober 2018 
 
2. Budget 2019 (Erfolgsrechnung / Investitionsrechnung) 
 
3. Finanzplan 2019 - 2023 
 
4. Verbesserung der öffentlichen Beleuchtung / 4. Ausbauetappe / Genehmigung Rahmenkredit 
 

5. Werterhaltungsmassnahmen Ringstrasse / Genehmigung Kreditabrechnung 
 

6. Informationen zu aktuellen Themen 
 
7. Diverses 
 
 
 
Therwil, im Dezember 2018 Der Gemeinderat 

 
 
Das Beschlussprotokoll der Gemeindeversammlung vom 18. Oktober 2018, die Einladung zur Einwoh-
nergemeindeversammlung und weitere Unterlagen zum Traktandum 2 können ab Donnerstag, 29. No-
vember 2018, bei der Gemeindeverwaltung während der ordentlichen Öffnungszeiten eingesehen bzw. 
bezogen werden. Diese Unterlagen sind ab dem gleichen Zeitpunkt auch auf unserer Homepage zu 
finden: www.therwil.ch (Rubrik ‘Politik/Gemeindeversammlung‘). 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Traktandum 1 
___________________________________________________________________________________________________________ 
Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 18. Oktober 2018 
 
Wie durch verschiedene Einwohner angeregt, wird auf eine Verlesung des Protokolls an der Gemein-
deversammlung verzichtet.  
 
Das Beschlussprotokoll der Gemeindeversammlung vom 18. Oktober 2018 kann bei der Gemeinde-
verwaltung während der ordentlichen Öffnungszeiten eingesehen bzw. bezogen werden und ist auch 
auf unserer Homepage zu finden: www.therwil.ch (Rubrik ‘Politik/ Gemeindeversammlung‘). 
 
 
Traktandum 2 
___________________________________________________________________________________________________________ 
Budget 2019 / Erfolgsrechnung / Investitionsrechnung / Steuern und Gebühren 2019 
 
Das Budget 2019 schliesst bei einem Aufwand von CHF 44‘116‘300 und einem Ertrag von 
CHF 43‘530‘900 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 585‘400 ab. Im budgetierten Ergebnis sind 
planmässige Abschreibungen in Höhe von CHF 2‘327‘700 enthalten. 
 
Erfolgsrechnung 
Im Bereich «Allgemeine Verwaltung» (Funktion 0) zeichnet sich ein Mehraufwand gegenüber dem 
Vorjahresbudget in Höhe von rund CHF 390‘000 ab. Im Hinblick auf die stetig wachsenden Anforde-
rungen im Bereich Alter und Soziales wird die Schaffung einer neuen Stelle vorgesehen. Dies gilt 
ebenfalls für den Bereich Steuern, wo die Praktikumsstelle aufgelöst und neu durch eine Fachperson 
besetzt wird. Daneben werden 2019 verschiedene Projekte realisiert, welche extern begleitet werden 
– diese Kosten haben grösstenteils Einmalcharakter. 
 
Der Aufwand im Bereich «Bildung» (Funktion 2) weist eine Zunahme von rund CHF 900‘000 auf. Dies 
ist zum einen auf den Betrieb des neuen Schulhauses Wilmatt und des Doppelkindergartens (erstma-
lig 12 Monate) und zum andern auf die Einrichtung einer zusätzlichen Primarschulklasse ab Schuljahr 
2018/2019 zurückzuführen. Zudem werden im 2019 die Investitionskosten erstmals über einen Zeit-
raum von 30 Jahren linear abgeschrieben, was zu CHF 1 Mio. höheren Abschreibungen pro Jahr 
führt. Im Gegenzug wird der Aufwand über den gleichen Zeitraum durch die Auflösung der Vorfi-
nanzierung jährlich um rund CHF 600‘000 entlastet. 
 
Des Weiteren rechnen wir im Bereich «Gesundheit» (Funktion 4) mit einem Mehraufwand von rund 
CHF 260‘000. Dies ist zur Hauptsache darauf zurückzuführen, dass die Pflegenormkosten erhöht 
werden und gleichzeitig eine Mengenausweitung erwartet wird. 
 
Im Bereich «Soziale Sicherheit» (Funktion 5) kommt es durch die kantonale Einführung einer Begren-
zung der anerkannten Heimtaxen für Ergänzungsleistungsbezüger (EL-Obergrenze) zu erheblichen 
Einsparungen. Auch wenn demzufolge die Zusatzbeiträge der Gemeinde an EL-Bezüger steigen, 
rechnen wir mit insgesamt CHF 360‘000 weniger Aufwand. Bei der Sozialhilfe dürfen wir aufgrund 
der aktuellen Situation von tieferen Fallzahlen ausgehen, wobei man sagen muss, dass eine Schät-
zung äusserst schwierig ist. Durch die Bereitstellung von zusätzlichem Wohnraum für Asylsuchende 
(Kauf der Liegenschaft Reinacherstrasse 4) steigen nicht nur die Ausgaben für die Betreuung und die 
Unterstützungsbeiträge, sondern auch die Entschädigungen vom Kanton.  
 



3  

Traktandum 1 
___________________________________________________________________________________________________________ 
Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 18. Oktober 2018 
 
Wie durch verschiedene Einwohner angeregt, wird auf eine Verlesung des Protokolls an der Gemein-
deversammlung verzichtet.  
 
Das Beschlussprotokoll der Gemeindeversammlung vom 18. Oktober 2018 kann bei der Gemeinde-
verwaltung während der ordentlichen Öffnungszeiten eingesehen bzw. bezogen werden und ist auch 
auf unserer Homepage zu finden: www.therwil.ch (Rubrik ‘Politik/ Gemeindeversammlung‘). 
 
 
Traktandum 2 
___________________________________________________________________________________________________________ 
Budget 2019 / Erfolgsrechnung / Investitionsrechnung / Steuern und Gebühren 2019 
 
Das Budget 2019 schliesst bei einem Aufwand von CHF 44‘116‘300 und einem Ertrag von 
CHF 43‘530‘900 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 585‘400 ab. Im budgetierten Ergebnis sind 
planmässige Abschreibungen in Höhe von CHF 2‘327‘700 enthalten. 
 
Erfolgsrechnung 
Im Bereich «Allgemeine Verwaltung» (Funktion 0) zeichnet sich ein Mehraufwand gegenüber dem 
Vorjahresbudget in Höhe von rund CHF 390‘000 ab. Im Hinblick auf die stetig wachsenden Anforde-
rungen im Bereich Alter und Soziales wird die Schaffung einer neuen Stelle vorgesehen. Dies gilt 
ebenfalls für den Bereich Steuern, wo die Praktikumsstelle aufgelöst und neu durch eine Fachperson 
besetzt wird. Daneben werden 2019 verschiedene Projekte realisiert, welche extern begleitet werden 
– diese Kosten haben grösstenteils Einmalcharakter. 
 
Der Aufwand im Bereich «Bildung» (Funktion 2) weist eine Zunahme von rund CHF 900‘000 auf. Dies 
ist zum einen auf den Betrieb des neuen Schulhauses Wilmatt und des Doppelkindergartens (erstma-
lig 12 Monate) und zum andern auf die Einrichtung einer zusätzlichen Primarschulklasse ab Schuljahr 
2018/2019 zurückzuführen. Zudem werden im 2019 die Investitionskosten erstmals über einen Zeit-
raum von 30 Jahren linear abgeschrieben, was zu CHF 1 Mio. höheren Abschreibungen pro Jahr 
führt. Im Gegenzug wird der Aufwand über den gleichen Zeitraum durch die Auflösung der Vorfi-
nanzierung jährlich um rund CHF 600‘000 entlastet. 
 
Des Weiteren rechnen wir im Bereich «Gesundheit» (Funktion 4) mit einem Mehraufwand von rund 
CHF 260‘000. Dies ist zur Hauptsache darauf zurückzuführen, dass die Pflegenormkosten erhöht 
werden und gleichzeitig eine Mengenausweitung erwartet wird. 
 
Im Bereich «Soziale Sicherheit» (Funktion 5) kommt es durch die kantonale Einführung einer Begren-
zung der anerkannten Heimtaxen für Ergänzungsleistungsbezüger (EL-Obergrenze) zu erheblichen 
Einsparungen. Auch wenn demzufolge die Zusatzbeiträge der Gemeinde an EL-Bezüger steigen, 
rechnen wir mit insgesamt CHF 360‘000 weniger Aufwand. Bei der Sozialhilfe dürfen wir aufgrund 
der aktuellen Situation von tieferen Fallzahlen ausgehen, wobei man sagen muss, dass eine Schät-
zung äusserst schwierig ist. Durch die Bereitstellung von zusätzlichem Wohnraum für Asylsuchende 
(Kauf der Liegenschaft Reinacherstrasse 4) steigen nicht nur die Ausgaben für die Betreuung und die 
Unterstützungsbeiträge, sondern auch die Entschädigungen vom Kanton.  
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Im Bereich «Steuern» zeichnen sich keine grösseren Veränderungen ab. Aufgrund der aktuellen 
Hochrechnung für 2018 dürfen Steuererträge von CHF 26.5 Mio. bei den natürlichen Personen und 
CHF 2.75 Mio. bei den juristischen Personen erwartet werden. 
 
Spezialfinanzierungen 
Als Spezialfinanzierungen gelten die besonders bezeichneten öffentlichen Aufgaben, die nicht über 
Steuern, sondern hauptsächlich über Gebühren finanziert werden. Diese Rechnungen müssen aus-
geglichen abschliessen. Ist dies nicht der Fall, hat der Ausgleich über Einlagen in das bzw. Entnah-
men aus dem Eigenkapital der Spezialfinanzierungen zu erfolgen. 
 
  Aufwand  Ertrag  Entnahme/Einlage Eigenkapital  
a) Wasserversorgung  CHF 1‘043‘800 CHF 1‘084‘000 CHF  40‘200 CHF 1‘896‘569 
b) Abwasserbeseitigung  CHF 1‘150‘100 CHF 1‘108‘000 CHF - 42‘100 CHF 13‘291‘763 
c) Abfallbeseitigung  CHF    642‘300 CHF 578‘200 CHF  - 64‘100 CHF 1‘785‘529 
 
Die im Jahre 2015 erfolgte Rückerstattung der Kehrrichtverwertungsanlage Basel (KVA) in Höhe von 
CHF 923‘334 fliesst über die nächsten Jahre mittels tieferer Gebühren kontinuierlich an die Bevölke-
rung zurück. Deshalb kommt es zu einer gewollten Entnahme aus der Spezialfinanzierung Abfallbe-
seitigung.  
 
 
Investitionsrechnung 
Im Budget der Investitionsrechnung sind laufende, bereits bewilligte Investitionskredite, neue Einzel-
projekte sowie noch mit separaten Gemeindeversammlungsvorlagen zu beschliessende Ausgaben 
enthalten. 
 
Bei Ausgaben von CHF 7‘092‘500 und Einnahmen von CHF 650‘000 betragen die Nettoinvestitionen 
CHF 6‘442‘500, wobei ein grosser Teil (CHF 2 Mio.) auf die Schlussabrechnung des Schulhauses 
Wilmatt entfällt. 
 
Nach Abzug der Selbstfinanzierung beträgt der Finanzierungssaldo rund CHF 4.7 Mio. Dieser muss 
durch die Aufnahme von Fremdmitteln finanziert werden.  
 
Gemäss § 14 Abs. 2 der Gemeindeordnung können neue einmalige Ausgaben (bis max. CHF 400‘000 
im Einzelfall) oder jährlich wiederkehrende Ausgaben (bis max. CHF 200‘000 im Einzelfall) mit dem 
Budget, d.h. ohne Sondervorlage genehmigt werden. Für das Jahr 2019 sind dies folgende Positio-
nen: 
 
0220.5200.2002 Digitalisierung Geschäftsprozesse CHF 120‘000 
0290.5040.2004 Begegnungszone/Aufenthaltsraum Verwaltung CHF 150‘000 
1500.5060.2001 Feuerwehr Ersatz VW Taro Pick Up CHF 85‘000 
1500.5060.2002 Feuerwehr Ersatz Mannschaftstransporter CHF 87‘500 
2171.5040.2003 Schulhaus Mühleboden, Planungskosten CHF 100‘000 
3321.5030.2001 Ausbau Glasfasernetz, Planungskosten CHF  250‘000 
6150.5010.2006 Sanierung Feld- und Waldwege CHF 100‘000 
6150.5060.2004 Ersatz Kommunalfahrzeug Werkhof CHF 120‘000 
7900.5290.2005 Mutation Quartierplan AU CHF 100‘000 
8120.5030.2002 Drainage Brühl CHF 85‘000  
8120.5030.2003 Drainage Spreuermatten CHF 285‘000 
10840.1020 Erstellung Büroräumlichkeiten Hochfeldweg 1  CHF 100‘000  
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Gemäss § 14 Abs. 3 der Gemeindeordnung sind zudem die Rahmenkredite für Tiefbauanlagen im 
Rahmen des Budgets zu bewilligen (Gesamtbetrag bis CHF 2 Mio., max. CHF 0.5 Mio. im Einzelfall): 
 
3321.5030.1001 Unterhalt Antennen- und Kabelnetz CHF 150‘000 
6150.5030.1001 Unterhalt Strassenbauten CHF 660‘000 
7101.5030.1001 Erneuerungen Wasserleitungsnetz CHF 650‘000 
7201.5030.1001 Erneuerungen Kanalisation CHF 450‘000 
  CHF 1‘910‘000 
 
 
Fazit 
Das Budget 2019 scheint auf den ersten Blick besser abzuschliessen, als dies in den Vorjahren der 
Fall war. Dazu kommt, dass es in den vergangenen Jahren immer wieder gelungen ist, aufgrund ver-
schiedener Faktoren (beeinflussbar oder auch nicht) letztendlich einen Gewinn zu erwirtschaften. Bei 
genauerem Studium bemerkt man aber, dass unser Fixkostenblock weiter ansteigt. Zudem müssen 
wir immer damit rechnen, dass in den Bereichen Bildung, Sozialwesen, Gesundheit und Alter durch 
veränderte Finanzierungsflüsse und Mengenausweitungen zusätzliche Kosten auf uns zukommen. 
Die immer noch (erfreulich) stabil ansteigenden Steuereinnahmen werden das nur bedingt auffangen 
können. Deshalb hat sich der Gemeinderat entschieden, im Jahr 2019 einen Aufgaben- und Finanz-
plan zu erarbeiten. Dieses neue Instrument soll uns aufzeigen, wo wir überhaupt Einflussmöglichkei-
ten haben. Im Rahmen des Budgetprozesses kann so viel gezielter bestimmt werden, wo die 
Schwerpunkte liegen sollen. Für die Bevölkerung besteht somit auch mehr Klarheit darüber, ob und 
in welcher Form gewisse Dienstleistungen angeboten werden sollen, und was sie uns kosten. Für den 
Gemeinderat ist es das erklärte Ziel, in Zukunft bereits im Budget ein nahezu ausgeglichenes Resultat 
zu erreichen. Wir müssen künftig jährlich mehr freie Mittel erwirtschaften, um einerseits die laufen-
den Investitionen (mit) zu finanzieren, und andererseits später dann die Fremdverschuldung wieder 
reduzieren zu können. Zudem müssen wir neue Wege beschreiten und einen Teil der (neuen) Investi-
tionen durch zusätzliche Erträge zumindest teilweise ausgleichen. Es geht uns heute zwar immer 
noch gut, das kann jedoch sehr schnell ändern, wenn wir nicht konsequent am Ball bleiben.  
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Kommunale Steuern und Gebühren für das Jahr 2019: 
 
a) Kommunale Steuern 

1. Gemeindesteuer 
  52% der Staatssteuer (wie bisher) 
 2. Ersatzabgabe Feuerwehr 
  0.35% des steuerbaren Einkommens (wie bisher) 
 3. Ertragssteuer gemäss § 58 des Steuergesetzes 
  4.7% des Reinertrages (wie bisher) 
 4. Kapitalsteuer gemäss § 62.1 (resp. 192a) des Steuergesetzes 
  2.75 %o des steuerbaren Kapitals (wie bisher) 
 
 
b) Gebühren der Spezialfinanzierungen* 
 5. Wasserbezugsgebühren 
  gemäss Tarifordnung zum Wasserreglement 
  CHF 1.50 pro m3, exkl. MwSt. (wie bisher) 
 6. Abwassergebühren 
  gemäss Tarifordnung zum Abwasserreglement 
  CHF 1.80 pro m3, exkl. MwSt. (wie bisher) 

*) Gemäss § 11 Abs. 3 des Abfallreglements legt der Gemeinderat jährlich die entsprechenden 
Gebühren fest. Für das kommende Jahr beträgt die Gebühr für die Abfall-Vignette CHF 1.70, 
inkl. MwSt. (wie bisher). 

 
 
c) Gebühren gemäss Spezialreglement 
 7. Gemeinschaftsantennenanlage 
  gemäss Tarifordnung zum GGA-Reglement 
  CHF 9.65 Benützungsgebühr pro Monat, exkl. MwSt. (neu, bisher CHF 7.00 pro Monat) 
  CHF 2.35 Urheberrechtsgebühren pro Monat, exkl. MwSt. (wie bisher) 
 8. Gebühr gemäss § 5 des Reglements über das nächtliche 
  Dauerparkieren auf öffentlichem Grund 
  CHF 20.00 pro Monat und Motorfahrzeug (wie bisher) 
 
 
 

 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das vorliegende Budget 2019 der 
Einwohnergemeinde Therwil mit einem Aufwandüberschuss von CHF 585‘400 sowie Netto-

investitionen von CHF 6‘442‘500 gesamthaft zu genehmigen und den kommunalen Steuern 

und Gebühren wie vorgeschlagen zuzustimmen.  
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Bericht der Gemeindekommission 
 
Die Gemeindekommission empfiehlt die Annahme des Budgets 2019 (Erfolgsrechnung und Investiti-
onsrechnung) inkl. der Spezialfinanzierungen Wasser, Abwasser und Abfall. 
 
Zudem beantragt sie der Gemeindeversammlung, den Anträgen des Gemeinderates zu den kommu-
nalen Steuern und Gebühren 2019 wie vorgeschlagen zuzustimmen. 
 
Therwil, 20. November 2018                 Die Gemeindekommission 
 
 
Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission zum Budget für das Jahr 2019 
 
1. Auftrag 
Als Rechnungsprüfungskommission der Gemeinde Therwil haben wir das vom Gemeinderat vorge-
legte Budget für das Rechnungsjahr 2019 begutachtet. 
 
Für die Erstellung des Budgets, das die Erfolgsrechnung und die Investitionsrechnung umfasst,  ist 
der Gemeinderat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, dieses zu begutachten und 
finanzpolitisch zu würdigen. 
 
2. Durchführung 
Unsere Begutachtung wurde so geplant und durchgeführt, dass wesentliche Fehlaussagen im Budget 
mit angemessener Sicherheit erkannt werden können. Sie erfolgte mittels analytischer Prüfungen, 
Erhebungen und der Einsichtnahme in die Budgetunterlagen auf der Basis von Stichproben. Wir sind 
der Auffassung, dass unsere Begutachtung eine ausreichende Grundlage für unser Urteil bildet. 
 
3. Prüfgebiete 
Wir prüften und beurteilten insbesondere 
- die Übereinstimmung des Budgets mit den gesetzlichen Vorschriften und den Vorgaben des 

Kantons; 
- die Anwendung der massgebenden Grundsätze der Rechnungsführung sowie die Darstellung 

des Budgets als Ganzes; 
- die Angemessenheit der Steuern und Gebühren. 

 
4. Ergebnis 
Das Budget 2019 weist bei einem Gesamtaufwand von CHF 44‘116‘300 und einem Gesamtertrag von 
CHF 43‘530‘900 einen Aufwandsüberschuss von CHF 585‘400 aus. Der budgetierte Aufwandsüber-
schuss ist aus unserer Sicht vertretbar. Ein grosser Teil der Investitionen betreffen den Neubau des 
Schulhauses Wilmatt. Den Gemeindesteuersatz von 52% erachten wir als angemessen.  
 
5. Antrag 
Wir empfehlen der Gemeindeversammlung, den folgenden Anträgen des Gemeinderates zuzustim-
men: 
- Genehmigung des Budgets für das Jahr 2019  
- Festsetzung der Steuersätze und Gebühren 
- Ermächtigung des Gemeinderates, die notwendigen Kapitalaufnahmen für die bewilligten Inves-

titionen zu tätigen. 
 

Therwil, 1. November 2018  Die Rechnungsprüfungskommission 
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Traktandum 3 
___________________________________________________________________________________________________________ 
Finanzplan 2019 - 2023 
 
Bericht der Finanzkommission zum Finanzplan 2019 - 2023 
 
Der Finanzplan bezweckt das Aufzeigen der Entwicklung der Finanzen und Aufgaben der Gemeinde 
über einen Zeitraum von fünf Jahren. Es handelt sich um eine mittelfristige und rollende Planung, die 
jährlich aufgrund der aktuellen Entwicklungen und dem aktuellen Budget neu erstellt wird. 
 
Die grösste Änderung gegenüber dem Finanzplan im Vorjahr ist die geplante Investition in das 
Schulhaus Mühleboden. Diese kommt zwar später, fällt aber mit insgesamt CHF 25 Mio. deutlich hö-
her aus als ursprünglich geplant. Dadurch wird zum Ende der Planungsperiode 2023 eine Fremdver-
schuldung in der Höhe von CHF 71.4 Mio. angenommen. Die möglichen Kosten von CHF 10 Mio. für 
den Ausbau des Kabelnetzes (Glasfaser) sind darin noch nicht enthalten, da der Investitionsplan be-
reits verabschiedet wurde. Auch bei den Abschreibungen wird durch die grossen Investitionen ein 
deutlicher Zuwachs erwartet, der sich auch nach der Planungsperiode fortsetzen wird. Die Eigenkapi-
talbasis von CHF 12 Mio. schrumpft zwar über den Planungshorizont, bleibt aber mit CHF 8.9 Mio. 
auch 2023 noch deutlich positiv.  
 
Die Finanzkommission sieht als wichtigste Risiken die steigende Zinslast der hohen Fremdverschul-
dung bei einem Zinsanstieg, der über dem im Finanzplan erwarteten Anstieg liegt und die möglichen 
Steuerausfälle bei juristischen Personen nach der geplanten eidgenössischen Steuerreform. Anderer-
seits gibt es auch mögliche positive Effekte, die nicht berücksichtigt sind; wie zusätzliche Steuerein-
nahmen durch natürliche Personen aufgrund der zu erwartenden verdichteten Bauweise und der sich 
daraus ergebenden Bevölkerungszunahme. 
 
Angesichts der hohen Fremdverschuldung muss Therwil mittelfristig regelmässig wiederkehrende Er-
tragsüberschüsse erwirtschaften, damit die Schulden über einen Zeithorizont von 25-30 Jahren wie-
der weitgehend getilgt werden können. In den letzten Jahren ist es der Gemeinde stets gelungen ei-
ne positive Erfolgsrechnung zu präsentieren. Oft auch mit nicht vorhergesehenen, meist einmaligen 
Effekten, wie den CHF 1 Mio. aus der Fairnessinitiative, die 2018 die Erwartung ins Positive gekehrt 
hat. Es ist aus Sicht der Finanzkommission sehr wichtig, dass der Gemeinderat mit den Anstrengun-
gen die Kosten tief zu halten weitermacht und das Leistungsangebot laufend überprüft. Dies insbe-
sondere, weil mit steigenden Ausgaben aus Bereichen wie «Soziales», «Bildung» und «Alter», die von 
der Gemeinde nicht direkt beeinflusst werden können, gerechnet werden muss. Einen Beitrag könn-
ten auch zusätzliche Einnahmen leisten, wie sie eine Landabgabe im Baurecht parallel zum Mühlebo-
denneubau oder ein ausgebautes Glasfasernetz möglich machen.    
 
Die Finanzkommission stellt fest, dass sich der Gemeinderat der Risiken der steigenden Fremdver-
schuldung sehr bewusst ist und aktiv nach Möglichkeiten sucht, wie das Risiko reduziert und recht-
zeitig auf negative Veränderungen reagiert werden kann.  
 
Ein Finanzplan hat immer eine erhebliche Unschärfe, da er auf vielen Annahmen und Unwägbarkei-
ten beruht. Auch wenn die Jahresergebnisse in den vergangenen Jahren stets deutlich besser ausge-
fallen sind als prognostiziert, muss der Finanzplan dennoch Leitlinie für das finanzpolitische Handeln 
sein. Aufgrund des insgesamt leicht angespannten Bildes empfiehlt die Finanzkommission 



  

dem Gemeinderat, mit den Anstrengungen fortzufahren und so dem sich abzeichnenden strukturel-
len Defizit nachhaltig entgegenzuwirken sowie ein wachsames Auge auf die finanzielle Entwicklung 
zu halten. 
 
Therwil, 29. Oktober 2018 Die Finanzkommission 
 
 
 
 
Die Vorstellung des Finanzplans 2019 – 2023 hat orientierenden Charakter; die Gemeindever-
sammlung hat keinen Beschluss zu fassen.  
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Traktandum 4 
___________________________________________________________________________________________________________ 
Verbesserung der öffentlichen Beleuchtung / 4. Ausbauetappe / Genehmigung Rahmenkredit 
 
In den Jahren 2000, 2006 und 2014 hat die Gemeindeversammlung Kredite in der Höhe von 
CHF 800'000, CHF 750‘000 und CHF 1'000'000  zur Optimierung  der Beleuchtung in den Quar-
tierstrassen bewilligt. Mit diesen Krediten sind von 2001 bis 2018 diverse Strassenzüge mit modernen 
LED-Leuchtkörpern ausgestattet worden, was die öffentliche Beleuchtung an diesen Orten deutlich ver-
bessert hat. Mit einem neuerlichen Rahmenkredit in der Höhe von CHF 1‘000'000 sollen nun in einer 
vierten Etappe von 2019 – 2023 weitere Strassen und Plätze besser beleuchtet werden. 
 
Ausgangslage 
Im Jahr 2011 hat das Büro Lichtplan GmbH einen Bericht zur öffentlichen Beleuchtung in Therwil er-
stellt. Basierend auf dieser Grundlage werden die Strassen mit modernen LED Leuchtkörpern ausge-
rüstet. 
 
 An vielen, auf den ersten Blick ungenügend beleuchteten Stellen ist die Beleuchtung durchaus 

ausreichend, und die Leuchtmittel müssen nicht ausgewechselt werden. Oftmals dringt der Licht-
strahl nicht mehr genügend auf die Strasse, weil im Laufe der Jahre die Leuchte durch Sträucher, 
Büsche oder Bäume in privaten Gärten zunehmend verdeckt wird. In diesen Fällen werden die 
Grundstückbesitzer/innen aufgefordert, aus Sicherheitsgründen für einen geeigneten Rückschnitt 
besorgt zu sein. 

 Dennoch gibt es weiterhin objektiv ungenügend beleuchtete Strassen, was eine vierte Etappe zur 
Verbesserung der Beleuchtung notwendig macht. 

 
Die Erneuerung der Beleuchtung wird - wenn immer möglich - mit anderen Arbeiten im Strassen-
raum koordiniert, um Synergien zu nutzen. Aus Kostengründen wird darauf verzichtet, in einzelnen 
Strassen nur die Beleuchtung auszuwechseln. 
 
Wie bereits in den Vorjahren werden prioritär die alten sogenannten Hueber-Leuchten durch die 
neuen LED Regent / Schuch Leuchten ersetzt; gleichzeitig werden jeweils auch die Leitungen in den 
betroffenen Strassen erneuert. Die LED-Leuchten sind deutlich heller und richten das Licht kon-
zentriert gegen unten auf die Strasse. Bei der Bevölkerung finden diese Leuchten eine gute Akzep-
tanz. 
 
Nach Genehmigung des Rahmenkredits wird in einem Detailkonzept das konkrete weitere Vorgehen 
ausgearbeitet. Es ist vorgesehen, im Jahr 2019 die Rauracherstrasse (Helvetierstrasse - Werkhof), die 
Blumenstrasse und Im Kirsgarten mit LED-Leuchten auszustatten. Weitere Strassenzüge werden spä-
ter aufgrund der jährlichen Planung des Leitungsersatzes und aufgrund des Zustandes der beste-
henden Beleuchtung umgerüstet. 
 
Kosten 
Die Kosten für die genannte Verbesserung der öffentlichen Beleuchtung betragen total 
CHF 1‘000'000. Dieser Betrag wird auf die Jahre 2019 bis 2023 aufgeteilt. 
 

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, einen Rahmenkredit in Höhe von 
CHF 1'000'000 und damit den Ausbau der öffentlichen Beleuchtung in den Jahren 2019 bis 
2023 zu genehmigen. 
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Traktandum 5 
___________________________________________________________________________________________________________ 
Werterhaltungsmassnahmen Ringstrasse / Genehmigung Kreditabrechnung 
 
Die Gemeindeversammlung hat am 12. Dezember 2012 den Werterhaltungsmassnahmen Ringstrasse 
(Abschnitt Oberwilerstrasse – Baslerstrasse) mit einem Kredit in Höhe von CHF 1'400'000 zuge-
stimmt. Nach der Planungsphase wurden die Bauarbeiten zügig in zwei Etappen ausgeführt und im 
Herbst 2016 abgeschlossen. 
 
Der Kredit von CHF 1'400'000 wurde bei Bau- und Planungskosten von insgesamt CHF 1'106'382.65 
um CHF 293'617.35 unterschritten. Die Kostenunterschreitung von -20.97 % resultiert vor allem aus 
der Synergienutzung mit dem Kanton Basel-Landschaft bei der Ausführung der 1. Etappe  
(Oberwilerstrasse – Erlenstrasse). 
 
Fazit 
Die Planung und Realisierung der Sanierungsarbeiten an der Ringstrasse funktionierte mit allen 
Beteiligten optimal. Die unterschiedlichen Bedürfnisse und Ansprüche der verschiedenen 
Nutzergruppen konnten erfolgreich umgesetzt werden. Die Ringstrasse präsentiert sich heute als 
harmonisches Gesamtwerk und fügt sich auch dank der neuen Bepflanzung nahtlos in das Quartier 
"im Wilacker" ein. 
 

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die vorliegende Kreditabrechnung 
für die Werterhaltungsmassnahmen Ringstrasse im Gesamtbetrag von CHF 1'106'382.65 zu 
genehmigen. 
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Traktandum 6 
___________________________________________________________________________________________________________ 
Wie in letzter Zeit üblich, wird der Gemeinderat mündlich über einige aktuelle Themen berichten. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Im Anschluss an die Gemeindeversammlung sind alle Anwesenden ganz 
herzlich zu einem Weihnachtsapéro eingeladen. 

 
 
 
 
 

Die Daten der Gemeindeversammlungen im Jahr 2019: 

Mittwoch, 27. März 2019 

Donnerstag, 20. Juni 2019 
Donnerstag, 17. Oktober 2019 

Mittwoch, 11. Dezember 2019 
 
 
 
 
 
 

 


